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Auszug 

aus dem Protokoll des Regierungsrates 

Sitzung vom 11. Oktober 1963 

7003. Staatsstrasse Bern—Freiburg (Freiburg- 
strasse); Strassenplangenehmigung. — Gestützt auf 
Art. 21 ff. des Gesetzes über den Bau und Unterhalt 
der Strassen vom 14. Oktober 1934 wird der vom 
16. Juli bis 7. August 1963 im Stadtplanungsamt Bern 
öffentlich aufgelegte Strassenplan für die Sanierung 
der Verkehrsverhältnisse an der Freiburgstrasse bei 
der Einmündung der Bümplizstrasse mit Baulinien 
unter dem Vorbehalt von Drittmannsrechten geneh¬ 
migt. Einsprachen liegen keine vor. Der RRB Nr. 5971 
vom 27. August 1963 wird aufgehoben. 

Der Regierungsstatthalter von Bern wird beauf¬ 
tragt, diesen Beschluss dem Gemeinderat der Stadt 
Bern zu eröffnen. Die sechs Plandoppel werden durch 
die Baudirektion dem Oberingenieur des II. Kreises 
zurückgegeben, welcher den Gemeinderat der Stadt 
Bern bedienen wird. 

An die Baudirektion. 

Für getreuen Protokollauszug 
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der Staatsschreiber: 
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